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Vorwort 
 
Nach der Auftaktkonferenz unter dem Titel „Diskriminierung als Herausforderung“ in der 
Landeshauptstadt München konnte die Konferenzreihe „Städte l(i)eben Vielfalt!“ 2013 in der 
Freien und Hansestadt Hamburg fortgesetzt werden. Finanziell gefördert durch die Robert 
Bosch Stiftung diskutierten die rd. 180 Teilnehmenden unter dem Motto „Vielfalt – Teilhabe – 
Zusammenhalt: Was bedeutet Willkommenskultur wirklich?“ theoretische und praktische As-
pekte der interkulturellen Öffnung und der Etablierung einer Willkommens- und 
Anerkennungskultur. Dabei rundeten insbesondere die konkreten Beispiele und Projekte aus 
verschiedenen Städten das Programm ab. Die Diskussionen der Teilnehmenden untereinan-
der zeigten, dass viele hier Anregungen für die eigene Arbeit mitnehmen konnten. 
 
Die nun vorliegende Veröffentlichung dokumentiert die Beiträge der Referentinnen und Refe-
renten und soll dazu beitragen, dass die Erkenntnisse und Informationen aus der Konferenz 
einem noch breiteren Publikum bekannt werden und in die Arbeit vor Ort einfließen können. 
 
Der Deutsche Städtetag hat sich der Aufgabe verpflichtet, die kommunalen Integrationspro-
zesse zu fördern und das gemeinschaftliche Zusammenleben voranzubringen. Die 
Konferenzreihe „Städte l(i)eben Vielfalt“ trägt hierzu bei. Wir werden die Konferenzreihe fort-
setzen und ich hoffe, dass wir auch im kommenden Jahr eine ebenso interessante wie 
anregende Veranstaltung erleben werden. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen an der Tagung Beteiligten für ihr großes Engagement! 

 
Dr. Stephan Articus 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Städtetages 
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Eröffnung und Begrüßung 
 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz, Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Articus,  
sehr geehrter Herr Dr. Hahn,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlich willkommen in Hamburg! Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Stadt als Veranstal-
tungsort gewählt haben und unserer Einladung gefolgt sind. Dies ist die zweite Konferenz 
des Deutschen Städtetages in der Reihe „Städte l(i)eben Vielfalt“. Kein Zweifel, das tun sie. 
Hamburg allen voran. In unserer Stadt – Hafenstadt und „Tor zur Welt“ – spielt das Zusam-
menleben verschiedener Kulturen seit jeher eine bedeutende Rolle. Seit dem 16. 
Jahrhundert haben unzählige Einwanderer und Händler unsere polyglotte Weltstadt positiv 
geprägt. Gut 1,7 Millionen Einwohner aus 180 Nationen leben hier, darunter ungefähr 
220.000 (sic) noch ohne deutschen Pass. Wie Sie vielleicht wissen, bemühen wir uns inzwi-
schen sehr intensiv darum, alle, die die Voraussetzungen erfüllen, vom Sinn einer 
Einbürgerung zu überzeugen, mit gutem Erfolg. Allein 2012 haben 5.736 bisher so genannte 
Ausländer in Hamburg einen deutschen Pass erhalten. Anträge waren es ein Drittel mehr als 
im Jahr davor. Wir haben das im Rahmen unserer „Einbürgerungsinitiative“ aktiv angescho-
ben; ich schreibe nach und nach persönlich alle Hamburgerinnen und Hamburger ohne 
deutschen Pass an, für die eine Einbürgerung möglich ist. Die Resonanz auf diese Briefe ist 
sehr positiv und die Einbürgerungsfeiern, zu denen wir alle drei Monate einladen, sind immer 
wieder bewegende und Mut machende Ereignisse.  
 
Der Anteil von Hamburgerinnen und Hamburgern, die oder deren Eltern eingewandert sind, 
liegt bei mehr als 25 Prozent, bei den Jugendlichen unserer Stadt hat fast jeder Zweite einen 
„nicht deutschen“ familiären Hintergrund.  
 
Meine Damen und Herren,  
Willkommenskultur ist momentan ein oft bemühtes Wort. Genauso wie „Cultural 
Mainstreaming“, ein Begriff, der mich ein wenig an Musikberieselung aus dem Gute-Laune-
Radio erinnert. Aber gemeint ist natürlich das Gegenteil von Gleichförmigkeit, nämlich: 
gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Diversity, smart cities, open cities: kulturelle Viel-
falt nicht als Problem, sondern als Ressource zu begreifen, darum geht es. Eine 
Stadtgesellschaft voran zu bringen, in der die Frage „Woher kommst du?“ keine Rolle für das 
Zusammenleben mehr spielt. In der irgendwann auch Erwachsene so miteinander umgehen, 
wie man es – zum Glück – bei Grundschulkindern in der U-Bahn oder bei Klassenausflügen 
ganz selbstverständlich sieht: Alle naschen aus derselben Chipstüte, kichern über alte und 
neue Witze. Wenn es irgendwann später losgeht mit der Abgrenzung, mit den Identitätsprob-
lemen, dann kommt das nicht aus deren Köpfen. Aber wir sind eben nicht alle in dem 
beneidenswerten jungen Alter, sondern müssen uns oft mühsam aus eingefahrenen Wagen-
spuren herauszufädeln lernen. Dabei mitzuhelfen, ist eine dringende praktische Aufgabe für 
jede Stadt, die „smart“ sein will. Ein Kernstück unserer Politik ist es, dass sich unsere Zu-
wandererinnen und Zuwanderer von Anfang an als Hamburgerinnen und Hamburger 
begreifen, damit alle ihren Mut und Enthusiasmus zeigen können. Der Hamburger Senat hat 
vor kurzem ein neues Integrationskonzept verabschiedet: „Teilhabe, Interkulturelle Öffnung 
und Zusammenhalt“. Der Staatsrat der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
wird es Ihnen gleich näher erläutern. 
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Ich will an dieser Stelle eine kurze Klammer aufmachen: Bildung. „Everybody needs educati-
on“, das stimmt und das gilt überall. Es ist die Grundlage für ein gutes, für ein verträgliches 
urbanes Zusammenleben von eingesessenen und zugewanderten Städtern, die alle die glei-
chen Chancen auf Teilhabe nutzen können. Gute Bildung eröffnet schon von Kindesbeinen 
an den Zugang zur Welt, und „Tor zur Welt“ heißt eine neue Bildungseinrichtung in Ham-
burgs Stadtteil Wilhelmsburg, die symbolisiert und praktisch erfahrbar macht, was wir wollen. 
 
Unser Ziel ist es, dass in Hamburg alle Jugendlichen nach der Schule entweder eine Berufs-
ausbildung oder ein Studium beginnen können. Das Abitur soll am Gymnasium und an der 
Stadtteilschule möglich sein, das kulturelle Minimum an Qualifikation soll der Hauptschulab-
schluss sein, und wer ihn – aus welchen Gründen auch immer – nicht geschafft hat, soll 
einerseits die Pflicht, aber andererseits auch die Möglichkeit haben, ihn nachzuholen. Keine 
und keiner soll mehr durch die Maschen des Bildungsnetzes fallen – unabhängig vom sozia-
len Hintergrund und von der Herkunft. Damit muss man früh anfangen. Das wollen wir tun 
und deshalb erfüllen wir ab Herbst den Rechtsanspruch auf einen Krippen- oder Kitaplatz ab 
dem ersten Lebensjahr. Deshalb gibt es flächendeckende Ganztagsangebote in Krippe, Kita 
und Schule. Und – für die späteren Jahre – die Jugendberufsagentur, die jeden so lange 
begleiten soll, bis es mit der Berufsausbildung geklappt hat. 
 
Beim Integrationskonzept handelt es sich um ein „Wir-Konzept“. Es soll auf eine verstärkte 
Willkommenskultur hinwirken sowie die Vielfalt, Gemeinsamkeit, Weltoffenheit und den Zu-
sammenhalt Hamburgs betonen. Potenziale sollen stärker anerkannt und erschlossen 
werden. Flüchtlinge sind ausdrücklich - und in einem Hamburger Integrationskonzept erstma-
lig - mitgemeint. Erstmalig haben wir zu allen wichtigen Bereichen Ziele und Zielwerte 
formuliert. Dies macht Integration erst transparent. Die kulturelle Vielfalt soll sich messbar 
auch in der öffentlichen Verwaltung spiegeln.  
 
Meine Damen und Herren,  
interkulturelle Öffnung und Freiheit von Diskriminierung bilden zwei Seiten einer Medaille. 
Vielfalt kann nur in einem Klima des Willkommens gelebt werden. Neben der strukturellen 
müssen wir uns auch gegen jede Form von Diskriminierung im Alltag wenden. Derzeit entwi-
ckelt der Senat zusätzlich zum Integrationskonzept ein Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus. Wichtige Ziele sind: 
 
 Rechtsextremismus und jede Form feindseliger Haltungen gegenüber Minderheiten  

– inklusive Antisemitismus und Ablehnung islamischer Religionsangehöriger – wirkungs-
voll zu bekämpfen;  

 Respekt und Toleranz als – so steht es darin – Grundpfeiler gelebter Demokratie nachhal-
tig zu fördern.  

 
In unserem neuen Integrationskonzept spielen, wie eben angedeutet, Einbürgerung und poli-
tische Mitgestaltung eine wichtige Rolle. Wir wollen gern noch weiter gehen und die doppelte 
Staatsbürgerschaft in stärkerem Maße als bisher ermöglichen. Vor allem für viele junge Leu-
te, die sich bisher nach dem Optionsmodell zum Ende des 21. Lebensjahrs entscheiden 
müssen, welchen Pass sie behalten, wäre dann vieles einfacher. 
 
Viele Zuwanderer leiden darunter, dass ihre ausländischen Berufsabschlüsse in Deutschland 
nicht automatisch als gleichwertig anerkannt werden. Dies sind zum Beispiel Abschlüsse als 
Lehrer, Ärzte, Ingenieure. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wege zur Anerkennung eines 
Abschlusses nicht immer einfach sind und es bis vor kurzem keine Beratungsmöglichkeiten, 
Maßstäbe zur Bewertung oder standardisierte Verfahren gab. Um die Situation zu verbes-
sern und in diesem Segment der Arbeitsmarktpolitik sowohl die Willkommenskultur zu 
stärken, als auch einen wichtigen Schritt zur Sicherung von Fachkräften zu tun, haben wir – 
als erstes Bundesland! – im Hamburger Gesetz zur Anerkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse unter anderem beschlossen: 
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 einen Rechtsanspruch auf Bewertung der Qualifikation innerhalb von drei Monaten und 

einen Rechtsanspruch auf Beratung,  
 das Angebot einer zentralen mehrsprachigen Beratungsstelle,  
 ein Stipendienprogramm zur Übernahme von Kosten für Lehrgänge, Sprachkurse und 

Übersetzungen, zeitweise auch für Sicherung des Lebensunterhaltes.  
 
Das Angebot der „Zentralen Beratungsstelle Anerkennung“ erfreut sich großer Nachfrage. 
Bis Ende 2013 werden über 3000 Frauen und Männer hiervon profitieren. 
 
Meine Damen und Herren,  
auch wenn der Begriff „Willkommenskultur“ auf den ersten Blick den Eindruck erweckt, er 
beziehe sich hauptsächlich auf diejenigen, die mit Hoffnungen und Plänen neu in unsere 
Stadt kommen, muss er doch genauso denen gelten, die schon lange bei uns leben. Einige 
sprechen in diesem Zusammenhang auch von „Anerkennungskultur“. Zuwanderer, die vor 
über 50 Jahren in unser Land und nach Hamburg gekommen sind und doch nicht wirklich 
willkommen waren – die gab es und das ist keine gute Erinnerung. Abgesehen von ihren 
Arbeitsleistungen, haben sich viele Zugewanderte durch ehrenamtlichen Einsatz verdient 
gemacht. Neulich haben wir eine neue Fußgängerbrücke im Stadtteil Wilhelmsburg einge-
weiht, die die Besucher sowohl zur Internationalen Gartenschau als auch zur Internationalen 
Bauausstellung führt. Sie hat jetzt den Namen „Muharrem (Adjar) Acar-Brücke“ und erinnert 
an einen türkischstämmigen Hamburger, der 1971 im Alter von 14 Jahren von seinem Vater 
nach Deutschland geholt wurde. Er war Betriebsrat, ehrenamtlicher Arbeitsrichter und liebte 
„sein“ Wilhelmsburg, die traditionell multikulturelle Elbinsel. Die Leistungen der Zuwanderer, 
die sich in solcher und ähnlicher Weise für den Zusammenhalt der Gesellschaft unserer 
Stadt eingesetzt haben, verdienen hohe Würdigung. Meine Damen und Herren, einen wichti-
gen Schritt haben wir vor einem halben Jahr getan. Am 13. November 2012 haben wir mit 
den muslimischen Gemeinschaften und der Alevitischen Gemeinde Verträge unterzeichnet. 
Hamburg ist das erste Bundesland, in dem derartiges gelungen ist und ich verhehle nicht, 
dass ich persönlich sehr froh darüber bin. Der Vertrag bestätigt verfassungsrechtlich und 
gesetzlich garantierte Rechte und Pflichten und er enthält Regelungen über: 
 
 islamische und alevitische Feiertage: Die höchsten erhalten den Status kirchlicher Feier-

tage und Schüler können bis zu drei Tage schulfrei bekommen,  
 ferner über die Beteiligung der muslimischen Gemeinden an der Planung des Religions-

unterrichts für alle und  
 das Recht, auf staatlichen Friedhöfen Bestattungen nach den islamischen religiösen Vor-

schriften vorzunehmen.  
 
Verträge sind nicht automatisch gelebte Realität, das wissen wir alle. Der Alltag wird bewei-
sen, ob wir einen so großen Schritt zum konstruktiven Miteinander der 
Religionsgemeinschaften getan haben wie wir es hoffen. Ich bin guten Mutes und berufe 
mich gern auf Lessings Nathan:  
„Hat jeder von Euch seinen Ring von seinem Vater / So glaube jeder sicher seinen Ring den 
echten.“ 
 
Dahinein mischen wir uns nicht. Vielmehr geht es um gegenseitigen Respekt als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen des Zusammenlebens in einer Gesellschaft. Dieser Respekt 
wird mit diesen Verträgen ausgedrückt und er wird zusammengeführt mit dem Bekenntnis 
zur Verfassung, zum Grundgesetz, zum Rechtsstaat und zur Diskriminierungsfreiheit und 
dazu, dass niemand wegen seines Geschlechts oder seiner sexuellen Identität diskriminiert 
werden darf. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
das alles gehört zusammen. Vielfalt, Teilhabe, Zusammenhalt: Was bedeutet Willkommens-
kultur wirklich? Diese Frage werden Sie heute als zentrales Thema Ihrer Konferenz bewegen 
und hierzu Impulse aus der Politik und Wissenschaft erhalten. Auch die Empfehlungen des 
Runden Tisches Aufnahmegesellschaft, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
initiiert hat, stehen auf Ihrer Tagesordnung. Ich bin überzeugt davon, dass sich einige hier-
von gut in die „diversity tool kits“ von Städten integrieren lassen und den Prozess bereichern 
werden. Denn es ist nicht immer nur der „große Wurf“, der uns voranbringt. Viele sinnvoll 
miteinander vernetzte Handlungsansätze tun das ihre. Gute Beispiele sind die Hamburger 
Projekte „Einbürgerungslotsen“ sowie „Dialog in Deutsch“, über deren Arbeit Sie mehr erfah-
ren werden, und natürlich das Hamburg Welcome Center, in das einige von Ihnen gestern 
schon im Rahmen des Empfangs einen Blick werfen konnten. 
 
Auch dort geht es darum, das Serviceangebot und die Aufgaben stets anzupassen und be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln, zum Beispiel im Rahmen unserer Strategie zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs. Es freut mich sehr, dass unsere Stadt sich mit dem Welcome Center 
als „Patenbehörde“ an dem Modellprojekt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. 
„Ausländerbehörden - Willkommensbehörden beteiligen wird. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Konferenz, Impulse für Ihre Arbeit und Antworten auf 
Fragen. Ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Dialog der Städte eine Fortsetzung findet. 
 
Vielen Dank! 
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Begrüßungsrede 
 
Dr. Stephan Articus, Deutscher Städtetag 
 
 
Sehr geehrter Herr Scholz, 
sehr geehrter Herr Dr. Hahn, 
sehr geehrte Referentinnen und Referenten, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich sehr, dass wir uns heute in der Freien und Hansestadt Hamburg zu den so 
aktuellen Themen der Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung der Verwaltung 
treffen. Unsere heutige Konferenz schließt unmittelbar an unsere Auftaktkonferenz in der 
Landeshauptstadt München an, in der wir uns Fragen der Vielfalt, der Multikulturalität und 
der Diskriminierung befasst haben. Ein wichtiger Baustein zur Überwindung von Diskriminie-
rung ist es, zuwandernde Menschen bei uns willkommen zu heißen und die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie sich in Deutschland willkommen fühlen und 
zurechtfinden. Nur dann, wenn zuwandernde Menschen über die Rahmenbedingungen des 
Lebens in Deutschland informiert sind, haben sie die Möglichkeit, sich auch aktiv und selbst-
bewusst in das Gemeinwesen einzubringen. 
 
Den Städten kommt hierbei eine ganz besondere Bedeutung zu. Nach dem aktuellen Jah-
resgutachten des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
fühlen sich nicht nur die meisten Deutschen insbesondere der Stadt zugehörig, in der sie 
leben, sondern auch die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, sowohl in der ersten 
als auch in der zweiten Generation. Auf dieses Zugehörigkeitsgefühl sind wir durchaus stolz, 
es bestätigt auch unsere Wahrnehmung, dass Integration vor Ort geschieht. Integration ge-
schieht dort, wo die Menschen aufeinandertreffen, wo sie leben. Die Städte sind nah am 
Bürger. Hier muss gelingen, dass Vielfalt gelebt werden kann. Die insbesondere finanziellen 
Rahmenbedingungen sind hierfür auch von Bund und Ländern sicherzustellen, da es ein 
gesamtgesellschaftliches Interesse ist, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu pflegen. 
 
Ich freue mich, dass die Freie und Hansestadt Hamburg nicht nur den Rahmen für diese 
Konferenz zur Verfügung stellt, sondern uns auch über ihre Fortschritte beim neuen Integra-
tionskonzept, bei der Einrichtung des Welcome Centers und auch bei den 
Einbürgerungslotsen und dem „Dialog in Deutsch“ teilhaben lässt. Auch im zweiten Teil der 
Veranstaltung, der sich mit der interkulturellen Öffnung der Verwaltung beschäftigt, wird uns 
die Freie und Hansestadt Hamburg ihr Konzept für mehr kulturelle Vielfalt in der Verwaltung 
vorstellen – ich bin auf beide Teile sehr gespannt! 
 
Ohne die finanzielle Unterstützung der Robert Bosch Stiftung wäre diese Konferenz nicht 
möglich gewesen. Ich danke daher auch Ihnen, Herr Dr. Hahn, ganz ausdrücklich. Sie haben 
bewirkt, dass Städte aus ganz Deutschland sich hier treffen können und einen intensiven 
Erfahrungsaustausch erleben dürfen, der nachhaltig wirken wird. 
 
Ebenso freue ich mich, dass auch Herr Dr. Griesbeck, Vizepräsident des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, die Empfehlungen des Runden Tisches im BAMF zur Etablierung 
einer Willkommens- und Anerkennungskultur vorstellt. Die Empfehlungen enthalten sicher-
lich viele richtige Anregungen, die auf diesen Wege Verbreitung finden können. Ich hoffe, 
dass sich bei weiteren Projekten des BAMF die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte-
tag noch vertiefen wird, weil dieses Zusammenwirken die Effekte der jeweiligen Arbeit 
vervielfältigt. 
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Neben den Berichten und Erfahrungen aus der Praxis freue ich mich auch, dass mit 
Herrn Dr. Copur und seinem Vortrag ein wissenschaftlicher Blick auf die Etablierung von 
Willkommensstrukturen in Kommunen geworfen werden kann. Auch dies verspricht einen 
Blick über den Tellerrand, auf den wir gespannt sind. 
 
Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein wichtiger Baustein nicht nur der Willkom-
menskultur, sondern auch ein wichtiger Schritt gegen Diskriminierung. Wir werden heute 
Nachmittag zunächst Schlaglichter aus Duisburg, München, Hamburg, Münster und Osnab-
rück hören, bevor wir uns anschließend mit den einzelnen Projekten intensiver in 
Kleingruppen auseinandersetzen können. 
 
Ich hoffe, dass die anregenden Gespräche und Eindrücke aus dem gestrigen Empfang im 
Welcome Center nicht nur im Rahmen der Konferenz am heutigen Tage fortgesetzt werden, 
sondern auch darüber hinaus viele Querverbindungen zwischen Städten und den weiteren 
Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis entstehen, die unsere Arbeit vor Ort weiter ver-
bessern helfen. 
 
Wir werden auch in den kommenden Jahren daran arbeiten, die unterschiedlichen Aspekte 
der Vielfalt in den Städten weiter voranzubringen. 
 
Ich verrate noch nicht zu viel, wenn ich der Robert Bosch Stiftung schon jetzt dafür danke, 
dass sie auch die dritte Konferenz unserer neuen Reihe„Städte l(i)eben Vielfalt“ finanziell 
unterstützen wird. Ich danke allen Teilnehmern für Ihre Unterstützung und Hamburg ganz 
besonders – als Gastgeber und vielfaches Vorbild. 
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Begrüßungsrede 
 
Dr. Olaf Hahn, Robert Bosch Stiftung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Herr Dr. Articus, 
meine sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Demokratie lebt von einer starken Zivilgesellschaft. Wo Bürger ihr ureigenes Recht auf Ver-
antwortung ausüben, wird Demokratie als Einmischung in die eigenen Angelegenheiten 
erfahr- und gestaltbar. Und Zivilgesellschaft wird im kommunalen Zusammenhang lebendig, 
dort, wo Vereine, Initiativen und Bürgerbewegungen tätig sind und ihre Stimme erheben.  
 
Eine Willkommenskultur, meine Damen und Herren, für deren Aufbau und Pflege Menschen 
und Institutionen vielfach Schwieriges leisten müssen, nämlich eine Veränderung der eige-
nen Haltung, ist dann möglich, wenn Menschen mit und füreinander Beziehungen aufbauen, 
in ihrem jeweiligen Alltag. Dies kann und muss der Staat nicht leisten. Es sind die lokalen 
Initiativen vor Ort, die Vereine und familiennahen Unterstützungsangebote, die Menschen ein 
Stück Heimat und Nähe geben. Auf diesem Grund wächst das Gefühl, angekommen und 
angenommen zu sein. Hier sind die Menschen, die andere, hinzukommende und auch schon 
lange hier lebende, im Alltag und immer neu willkommen heißen. Integration ist ja umfassen-
der als die in den vergangenen Jahren häufig praktizierte diskursive und faktische 
Verengung auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Denn: Seinen Platz in der Gesell-
schaft zu finden, ist eine Entwicklungsaufgabe für jeden, nicht nur für Migranten.  
 
Vor diesem Hintergrund bekommt der Begriff der Willkommenskultur eine umfassendere Be-
deutung, geht es doch darum, unsere Städte und Gemeinden offen und zugewandt für jeden 
zu gestalten, der in ihr lebt oder der zum Leben hierher kommt, sei es der Arbeit suchende 
qualifizierte Spanier oder Grieche, sei es der jugendliche Türkeistämmige, der hier geboren 
ist und eine Ausbildung machen will, sei es der Hinzuziehende aus einem anderen Bundes-
land, der sich künftig, so wie es in meiner Wahlheimatstadt Stuttgart der Fall ist, als 
Stuttgarter fühlen und einbringen können soll. Und sei es auch der Asylant oder Flüchtling.  
 
Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es beim Sprechen über „Willkommenskultur“ 
wichtig ist, den Begriff „willkommen“ nicht mit allzu viel Gefühl aufzuladen. Gesellschaft, wie 
wir euphemistisch sagen, „gestalten“ heißt ja immer: Aushandlungsprozesse führen, meist 
um Ressourcen. Konflikte sind dabei, wie wir alle wissen, normal und notwendig. Gibt es in 
einer Stadt eine „Willkommenskultur“, so wenigstens die Vorstellung davon in meinem Kopf, 
dann bedeutet dies, dass jedem die Möglichkeit offen steht, sich in diesen Prozess einzu-
bringen. Vielleicht haben Rassismus und Diskriminierung, sei sie individuell oder strukturell, 
etwa von Menschen mit Behinderungen, hier ihre folgenschwerste, auch psychische Konse-
quenz: sie zeigen mir als Betroffenem an, dass ich nicht zähle, wenn die Bürger unserer 
Stadt angesprochen sind oder Gruppen sich als solche positionieren. 
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Meine Damen und Herren, Stiftungen verstehen sich als Teil der Bürgergesellschaft. Als sol-
cher gehört es zu ihren Aufgaben, so wenigstens unser Selbstverständnis in der Robert 
Bosch Stiftung, dazu beizutragen, dass Austausch und wechselseitiges Lernen möglich wird. 
Diese Tagungsreihe des Deutschen Städtetages setzt wichtige Themen für aktuelle gesell-
schaftliche Herausforderungen und Debatten. Hamburg, unser Gastgeber, hat sich mit der 
Einrichtung eines Welcome-Centers an die Spitze einer notwendigen Debatte begeben, um 
unsere Städte auch institutionell so aufzustellen, dass das „Willkommen“ in ihnen ein Gesicht 
bekommt.  
 
Ich wünsche Ihnen gute Gespräche und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Vortrag „Gelebte Vielfalt – von der Realität zur Normalität“ 
Die Empfehlungen des Runden Tisches Aufnahmegesellschaft zur 
Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur 
 
Dr. Michael Griesbeck, Vizepräsident des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 
 

I. 
 
Sehr geehrter Herr Staatsrat Pörksen, 
sehr geehrter Herr Dr. Articus, 
sehr geehrter Herr Dr. Hahn 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Einladung zu dieser wichtigen Konferenz des Städtetags. 

Ich bin sehr gerne gekommen, da Sie mit Ihrer Reihe zu den verschiedenen Aspekten der 
Integration und mit der heutigen Tagung zur Willkommenskultur und der interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung einen wichtigen Aspekt für unsere Gesellschaft beleuchten, dessen 
Bedeutung angesichts der demografischen Entwicklung sogar noch weiter zunehmen wird. 

Hamburg ist hier beispielgebend mit dem Hamburger Welcome Center und dem Integrati-
onskonzept. Ich finde es gut und bemerkenswert, dass die Unterüberschrift des 
Integrationskonzepts „Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und Zusammenhalt“ lautet. Darum 
geht es nämlich: Integration hat unmittelbar mit Verbesserung von Teilhabechancen zu tun, 
mit Wahrnehmung von und Reaktion auf gesellschaftliche Vielfalt, und vor allem: mit gesell-
schaftlichem Zusammenhalt. 

Erfolgreiche Integration dient der Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Sie ist 
eine zentrale Zukunftsaufgabe, weil unsere Gesellschaft immer vielfältiger und älter, kurzum 
heterogener wird: Von den rund 80 Millionen Einwohnern in Deutschland haben rund 15 Mil-
lionen einen Migrationshintergrund. Mehr als die Hälfte davon hat die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Während die Bevölkerungszahl insgesamt sinkt, steigt der Anteil der 
Migrantinnen und Migranten. Jedes dritte Kind in Deutschland unter fünf Jahren hat auslän-
dische Wurzeln. Diese Vielfalt gilt es zu gestalten, damit ein Miteinander ohne Vorurteile 
gelingt. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass in den nächsten 15 Jahren die Bevölkerung von heute ca. 80 
Millionen Personen auf 77 bis 79 Millionen Personen sinken wird. Einhergehend damit wird 
auch die Erwerbsbevölkerung von 50 Millionen auf etwa 42 Millionen sinken. Wir müssen 
also darüber diskutieren, wie die in vielen Bereichen benötigten ausländischen Fachkräfte 
gewonnen werden können. 

Der demografische Wandel führt zu der Frage, wie vorhandene Talente besser eingebracht 
und neue erschlossen werde können, um Engpässe zu beheben und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken.  

Erfolgreiche Integrationsarbeit erfordert Engagement, Bereitschaft und Offenheit von der 
gesamten Gesellschaft: von Jungen und Alten, Zugewanderten und solchen ohne Zuwande-
rungsgeschichte. Dieser Prozess muss gestaltet werden. Integration ist eine Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft. Was ist also zu tun, wo sollten Schwerpunkte gelegt werden und wie 
sollten wir dabei vorgehen? 
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Seit dem Jahr 2005 ist Integration eine im Aufenthaltsgesetz verankerte Aufgabe. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge hat die Aufgaben des Bundes im Bereich 
Integrationsförderung und Migrationsforschung übernommen, wodurch hier ein Großteil der 
Integrationsaufgaben des Bundes gebündelt wurde.  

Für die Gruppe der Zuwanderer bietet das Bundesamt mit dem Aufenthaltsgesetz seit 2005 
eine breite Palette unterschiedlicher Maßnahmen an: Diese reichen von Integrationskursen, 
die mit weit über 1 Mio. Berechtigungen bisher eine Erfolgsgeschichte sind, und berufsbezo-
gener Sprachförderung über Migrationsberatung bis hin zur Projektförderung.  

Nach einer ersten Phase mit dem Schwerpunkt der Förderung mit dem Ziel der verbesserten 
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund (Sprache, Beratung, Projekte) geht es nun 
in einem weiteren Schwerpunkt um die Zielgruppe Menschen ohne Migrationshintergrund. 
Daher der Runde Tisch „Aufnahmegesellschaft“, an dem auch viele von Ihnen oder aus Ihren 
Organisationen und Kommunen mitgearbeitet haben. Vielen Dank!  

 

II. 

Das Bundesamt versteht Integration als einen wechselseitigen Prozess, der neben den 
Zuwanderern auch auf die sog. Aufnahmegesellschaft gerichtet ist. Menschen ohne Migrati-
onshintergrund sind auch Zielgruppe des Hamburger Integrationskonzepts. Im Sinne eines 
wechselseitigen Integrationsverständnisses gilt es, die Integrationsbereitschaft der Aufnah-
megesellschaft zu fördern und eine Willkommens- und Anerkennungskultur zu etablieren und 
so den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Denn nur unter Einbeziehung der Auf-
nahmegesellschaft kann das Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts erreicht werden.  

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist notwendige Voraussetzung für sozialen und wirt-
schaftlichen Erfolg einer Gesellschaft. Zusammenhalt ist Grundbedingung für das 
Funktionieren von Staat und Gesellschaft. Diesen zu erhalten ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Grundlegend für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die 
Ermöglichung von ökonomischer, sozialer, kultureller und politischer Teilhabe für alle Mit-
glieder einer Gesellschaft sowie das gesellschaftliche Engagement sind das Teilen 
gemeinsamer Grundwerte und ein Zugehörigkeitsgefühl der Gesellschaftsmitglieder. 

Im Zuge des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, den unsere Gesellschaft erlebt, ent-
stehen unterschiedliche Herausforderungen für Staat und Gesellschaft und dadurch auch für 
die Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.  

Integration ist auch angezeigt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Jeder 
fünfte Einwohner in Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auslän-
dische Wurzeln. Demnach haben fast 20 Prozent der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund. Bei Betrachtung der Alterspyramide zeigt sich, dass der Anteil von 
Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in den jüngeren Altersstufen 
sogar noch größer ist. Über ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren haben mittlerweile einen 
Migrationshintergrund. Insgesamt wird die deutsche Bevölkerung also weniger, älter und 
vielfältiger. In Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern – und wie wir gerade gehört 
haben, auch in Hamburg - stammt inzwischen fast jedes zweite Kind aus einer Familie, in der 
mindestens ein Elternteil Migrationshintergrund hat. Kulturelle Vielfalt ist in Deutschland also 
bereits Realität. Das bedeutet, dass die Zukunft Deutschlands in vielen Bereichen ganz we-
sentlich auf Menschen mit Migrationshintergrund angewiesen ist. Die Potenziale dieser 
jungen Menschen müssen gefördert werden. Eine erfolgreiche Integration von Zuwanderern, 
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d.h. eine gleichberechtigte Teilhabe am sozialen, politischen, kulturellen Leben und am Ar-
beitsmarkt, ist nicht nur für die Bewältigung des demografischen Wandels sondern auch für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung. 

 

III. 

Vielfalt ist jetzt schon gesellschaftliche Realität. Damit Integration gelingen kann, brauchen 
wir eine stärkere Anerkennung dieser Vielfalt. Voraussetzung hierfür ist eine von der Auf-
nahmegesellschaft gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur.  

Das Bundesamt hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag dazu zu leisten, 
gesellschaftlichen und demografischen Herausforderungen im Sinne einer Willkommens- 
und Anerkennungskultur zu begegnen und hat Anfang 2012 Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen der Integrationsarbeit an einem Runden Tisch „Aufnahmegesellschaft“ zusam-
mengebracht.  

Ziel war es, praxisorientierte Empfehlungen zur Etablierung einer Willkommens- und Aner-
kennungskultur zu erarbeiten. Hierzu wurden zwei Arbeitsgruppen in den 
Handlungsbereichen „Etablierung einer Willkommenskultur“ und, für den Bereich der Aner-
kennungskultur, „Interkulturelle Öffnung durch politische Bildung“ eingerichtet. 

Sämtliche Empfehlungen sind in einem Abschlussbericht zusammengefasst, der auf der In-
ternetseite des Bundesamtes abrufbar ist. 

In mehreren Kapiteln wurden für Neuzuwanderer relevante staatliche und staatlich geförder-
te Strukturen auf ihren Beitrag zur Etablierung einer Willkommenskultur überprüft und 
praxistaugliche Handlungsempfehlungen erarbeitet. 

Das Papier befasst sich mit folgenden Themen: 

- Willkommenspakete als Basisquelle für Informationen einsetzen 

- Internetportale zentral, aktuell und übersichtlich gestalten 

- Zuwandernde per Telefon und E-Mail beraten 

- Zuwandernde persönlich vor Ort beraten 

- Vorinformation: Maßnahmen, die Orientierung und Willkommen vermitteln 

- Migrantenorganisationen in die Verweisberatung einbinden 

- Behörden öffnen und auf ihrem Weg zu „Willkommensbehörden“ unterstützen 

- Bestehende Fort- und Weiterbildungsangebote zur Erreichung neuer Zielgruppen 
nutzen 

- Trägerorganisationen der politischen Bildung interkulturell öffnen 

- Kontaktmöglichkeiten schaffen – zivilgesellschaftliches Engagement fördern am Bei-
spiel Bürgerplattformen 

- Mit Kampagnen die „Breite Öffentlichkeit“ ansprechen 

 

IV. 
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Mit Fokus auf eine stärkere Beteiligung der Aufnahmegesellschaft am Integrationsprozess 
wurden 2012 im Nationalen Aktionsplan Integration verbindliche Zielvorgaben gemacht, etwa 
im Bereich interkulturelle Öffnung der Bundesverwaltung oder von Hochschulen. 

Zur Betrachtung und integrationspolitischen Einordnung der Begriffe Willkommens- und An-
erkennungskultur kann ein modellhafter Zuwanderungsprozess herangezogen werden. 
Zuwanderung besteht in diesem Schema im Wesentlichen aus drei Phasen: „Vorintegration“, 
„Erstorientierung in Deutschland“ und „Etablierung in Deutschland“, in denen Willkommen 
und Anerkennung in unterschiedlicher Gewichtung signalisiert, umgesetzt und etabliert wer-
den müssen. Die rechtlichen Bedingungen rahmen den Gesamtprozess der Zuwanderung 
ein.  

Der Begriff „Willkommenskultur“ bezieht sich vorrangig auf die unmittelbaren Phasen der 
Zuwanderung. Um Neu-Zuwandernden möglichst frühzeitig ein „Willkommen“ zu signalisie-
ren ist es in dieser Phase notwendig, bestehende strukturelle Rahmenbedingungen 
attraktiver auszugestalten.  

Parallel, mit dem Fokus auf die langfristige Etablierung in Deutschland, stellt der Begriff der 
„Anerkennungskultur“ die interkulturelle Öffnung der sog. Aufnahmegesellschaft in den Mit-
telpunkt. Und Anerkennung bedeutet hier nicht nur Anerkennung von ausländischen 
Diplomen von Talenten und Fähigkeiten, sondern bezieht sich auf den ganzen Menschen. 
Anerkennungskultur richtet sich in der Betrachtungsweise auf die gesamtgesellschaftliche 
Anerkennung aller in Deutschland lebenden Personen mit Migrationshintergrund. Für diesen 
Bereich wurden unter Moderation des Bundesamtes Empfehlungen entwickelt, wie Vorbehal-
te gegenüber Migrantinnen und Migranten in der Bevölkerung abgebaut und ein 
Anerkennungskultur geschaffen werden können.  

 
V. 

Um Deutschland als Lebens- und Arbeitsstandort weiter attraktiv zu machen, brauchen wir 
eine Willkommenskultur. Hier müssen, wie eben erwähnt, in erster Linie die strukturellen 
Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden: 

Verschiedene Studien zeigen, etwa eine Anfang Februar 2013 veröffentlichte Studie der 
OECD, dass die bestehenden gesetzlichen Zuwanderungsbestimmungen für ausländische 
Fachkräfte im internationalen Vergleich vergleichsweise offen sind. Gleichzeitig ist die Zu-
wanderung von Fachkräften im internationalen Vergleich sehr gering. Woran liegt das? 

- In Befragungen hat sich gezeigt, dass Zuwanderer aus subjektiver Sicht die beste-
henden Regelungen und Vorgaben für intransparent und kompliziert halten. Es gilt 
also aufzuklären und die Wahrnehmung des deutschen Zuwanderungssystems zu 
verbessern. 
Das Bundesamt verfolgt hier unterschiedliche Ansätze mit seinen Partnern: Zum einen 
bieten wir mit einem telefonischen Bürgerservice kostenlose Beratung zu allgemeinen 
Fragen des Aufenthaltsgesetzes, zu Integrationskursen und seit April 2012 auch zur 
Anerkennung ausländischer Qualifikationen an: vom 2. April 2012 bis zum 31. Januar 
2013 rund 10.000 Ratsuchende. 

- Weitere Empfehlungen des Runden Tisches für den Bereich der Willkommenskultur 
betreffen beispielsweise für die Phase der Vorintegration eine deutliche Verbesserung 
der Informationslage, damit die Entscheidung für die Zuwanderung erleichtert und eine 
zielführende Vorbereitung auf das neue Umfeld bedarfsgerecht ermöglicht werden 
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kann. Nach der Einreise, während der Phase der Erstorientierung, sollen Zuwandern-
de auf verlässliche Informations- und Beratungsstrukturen stoßen. Damit 
Zuwandernde ihr Potenzial von Anfang an in vollem Umfang in die deutsche Gesell-
schaft einbringen können, soll im Ergebnis ein möglichst reibungsloser 
Einreiseprozess ermöglicht werden.  

- Und – für unsere heutige Konferenz besonders interessant: Modellhaft werden wir in 
Kooperation mit den Bundesländern voraussichtlich zehn Ausländerbehörden auf ih-
rem Weg zu Willkommensbehörden unterstützen. 

 

VI. 

Dieses Projekt möchte ich etwas ausführlicher darstellen. Ausländerbehörden stehen in ei-
nem Spannungsverhältnis zwischen ihrem ordnungspolitischen Auftrag einerseits und ihrer 
Funktion als „Gesicht Deutschlands“ gegenüber Neuzuwanderern und Anfragenden anderer-
seits. Zuwandernde, die ihr Leben in Deutschland neu organisieren müssen, sind vielfach auf 
unterschiedlichste Behördenkontakte angewiesen, die zuständige Ausländerbehörde ist da-
bei meist erste Anlaufstelle. Drittstaatsangehörige ohne dauerhafte Aufenthaltserlaubnis sind 
zumeist sogar auf einen regelmäßigen Kontakt mit Ausländerbehörden angewiesen. Ebenso 
steht die deutsche Bevölkerung in Kontakt mit Ausländerbehörden, wenn beispielsweise aus-
ländische Familienangehörige oder Freunde eingeladen werden. Darüber hinaus sind auch 
Wirtschaftsunternehmen im Rahmen der Fachkräfteanwerbung mit aufenthaltsrechtlichen 
Angelegenheiten befasst und stehen dabei in direktem Austausch mit Ausländerbehörden.  

Das Bundesamt startet noch in diesem Jahr mit dem Projekt, das Ausländerbehörden dazu 
befähigen soll, sich interkulturell zu öffnen, eine Willkommenskultur zu vermitteln und sich 
somit zu „Willkommensbehörden“ zu entwickeln. „Willkommensbehörde“ steht dabei für eine 
Servicebehörde, die durch die Vernetzung mit anderen Institutionen adressatenorientierte 
Beratung „aus einer Hand“ anbietet und somit grundsätzlich eine positive Haltung Deutsch-
lands gegenüber Zuwandernden vermittelt, ein bürgerorientiertes Auftreten und auch eine 
solche Ansprache, auch wenn es um negative Entscheidungen geht,  die man so – oder so 
– kommunizieren kann. 

Mit dem Projekt wird der Anspruch umgesetzt, Willkommens- und Anerkennungskultur in 
unterschiedlichen Bereichen staatlichen Handelns zum Leitmotiv zu machen. Dazu sollen 
Ausländerbehörden in folgenden drei Bereichen unterstützt werden:  

 Organisation interner Prozesse und Arbeitsabläufe. 

 Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Interessenvertretungen im Zu-
ständigkeitsgebiet.  

 Personalentwicklung zur Stärkung des service- und kundenorientierten Handelns und 
zur Verortung interkultureller Kompetenzen. 

Ziel ist es, aus der standortbezogenen Analyse und der Durchführung zielführender Maß-
nahmen in den genannten Projektschwerpunkten, zusammen mit den teilnehmenden 
Behörden, Musterprozesse abzuleiten, die es Behörden in Deutschland insgesamt ermögli-
chen, die Entwicklung zu einer „Willkommensbehörde“ selbst anzustoßen und / oder 
umzusetzen. Unter Musterprozessen wird die allgemeingültige und idealtypische Beschrei-
bung von Arbeitsschritten verstanden, die zur Erreichung vorher definierter Ziele beitragen. 
Im Ergebnis soll damit eine praxisorientierte Anleitung entwickelt werden, die es interessier-
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ten Ausländerbehörden ermöglicht, einzelne Bausteine zur interkulturellen Öffnung vor dem 
Hintergrund ihrer jeweiligen Situation anzuwenden. 

Es ist vorgesehen, dass Behörden, die bereits eine entsprechende Entwicklung vollzogen 
haben, das Projekt als Patenbehörden begleiten. Und so freue ich mich schon sehr auf die 
Ausführungen aus der Praxis des „Hamburg Welcome Center“, die heute nach der Mittags-
pause auf dem Programm stehen. Hier steht das „Willkommen“ schon deutlich im Namen! 

 

VII. 

Aber was nützen strukturelle Verbesserungen, wenn es keine grundsätzliche Anerkennung 
und Offenheit für kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft gibt?  

Deshalb brauchen wir zweitens auch eine Kultur der Anerkennung für alle in Deutschland 
lebenden Menschen. Sowohl für Zugewanderte als auch deren Kindern und Enkeln gegen-
über.  

- Studien, etwa des German Marschall Fund zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen 
Zuwanderung noch immer als Problem und nicht als Chance begreift. Einer Befragung 
der Bertelsmann-Stiftung zufolge sind 70 Prozent der Meinung, dass mehr für Tole-
ranz und Anerkennung getan werden müsse. Gleichzeitig wird mehrheitlich aber die 
Eigeninitiative der Zuwanderer gefordert. 

- Die zweite und dritte Generation der in Deutschland lebenden Zuwanderer stellt den 
Anspruch, mitzugestalten, mitzureden und ein selbstverständlicher Teil der Gesell-
schaft zu sein. Zu häufig kommt es dabei zu der Situation, dass eine Person mit 
einem ausländisch klingenden Namen in einem Gespräch erklären muss, warum er / 
sie gut Deutsch spricht und was er / sie an fachlichen Kompetenzen mitbringt. Erst 
wenn Name und Herkunft im Miteinander keine Rolle mehr spielen, fühlen sich Zuge-
wanderte und deren Nachkommen anerkannt und willkommen. 

Das Miteinander muss also vorbehaltlos von Herkunft oder Aussehen gestaltet werden kön-
nen. Die wachsende Vielfalt muss sich in allen Bereichen widerspiegeln. Unsere 
Gesellschaft kann auf den Beitrag von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht ver-
zichten. Dies gilt auch für den öffentlichen Dienst. Unsere Gesellschaft braucht mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund als Lehrer, Feuerwehrleute, Polizisten, Verwaltungsan-
gestellte und Beamte. Ihr Anteil beträgt im Bundesamt nach einer anonymisierten Umfrage, 
an der nahezu 60 Prozent der Beschäftigten teilnahmen, 16 Prozent, und bei den Auszubil-
denden des Bundesamtes seit Jahren etwa ein Drittel – das ist mehr als in anderen 
Behörden. Um den Anteil von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst 
zu erhöhen, hat das Bundesinnenministerium im Januar die im Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge entwickelte Internetseite www.wir-sind-bund.de eingerichtet, die sich an Jugend-
liche mit Migrationshintergrund als potenzielle Auszubildende und ihre Eltern richtet und über 
rund 130 verschiedene Ausbildungsberufe in der Bundesverwaltung informiert. 
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VIII. 

Interkulturelle Öffnung betrifft die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt ein Miteinander, kein Nebeneinander, wir brauchen Engagement und 
Identifikation der Zuwanderer mit der Gesellschaft und ein offenes Auf-sie-Zugehen von de-
nen, die schon länger hier leben. Ziel ist, einen selbstverständlichen und pragmatischen 
Umgang mit kultureller Vielfalt zu erreichen und eine Kultur der Anerkennung zu fördern. Im 
Rahmen des Runden Tisches „Aufnahmegesellschaft“ hat sich eine der beiden Arbeitsgrup-
pe mit dem Thema „Interkulturelle Öffnung durch politische Bildung“ befasst und 
Empfehlungen erarbeitet, wie die Aufnahmebereitschaft der Aufnahmegesellschaft gestärkt 
werden kann. 

Die Empfehlungen richten sich in erster Linie an Akteure, Verantwortliche und Multiplikatoren 
in den Bereichen der politischen Bildungsarbeit und Weiterbildung sowie an bürgerschaftli-
che Gremien oder Integrationsbeiräte. In ihrer Wirkung sollen diejenigen Teile der 
Bevölkerung adressiert werden, bei denen Vorbehalte bestehen und die bislang mit den her-
kömmlichen Angeboten noch nicht in ausreichendem Maße erreicht werden. Beispielhaft 
kann ich an dieser Stelle folgende drei Empfehlungen benennen: 

- Die Stiftungen und Träger der politischen Bildungsarbeit haben ein breites Netz an 
Fort- und Weiterbildungsangeboten und erreichen breite Schichten der Bevölkerung. 
Die Verankerung des Themas Integration als Sub-Thema in den vielen unterschiedli-
chen (Weiter-) Bildungsangeboten kann dazu beitragen, Migration und Integration als 
selbstverständlichen Bestandteil jedes Lebensbereiches zu vermitteln. 

- Zur Förderung einer Anerkennungskultur vor Ort muss der gleichberechtigte Dialog 
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ermöglicht werden. Bürgerplattfor-
men sind hierfür eine empfehlenswerte Möglichkeit. Sie können das kommunale 
Zusammenleben stärken, indem sich Bürger eines Stadtteils zusammen für ihre ge-
meinsamen Interessen einsetzen.  

- Vorbehalte gegenüber einer pluralen und ethnisch diversen Gesellschaft müssen nach 
wie vor abgebaut werden; wir möchten daher gemeinsam mit einem breiten Bündnis 
an gesellschaftlichen Akteure eine mehrschichtige Kampagne entwickeln, die unsere 
Gesellschaft zur Anerkennung von Vielfalt aufruft. 

IX. 

Im Laufe der heutigen Konferenz werden viele von mir genannten Punkte und Aspekte einer 
Willkommens- und Anerkennungskultur um Beispiele aus Ihrer Praxis ergänzt. Darauf freue 
ich mich schon sehr! 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam dazu beitragen, Migration und Integration als gesell-
schaftliches Potenzial zu erkennen und wahrzunehmen. Ich möchte schließen mit den 
Worten, die die Bundeskanzlerin anlässlich des 60. Jubiläum des Bundesamtes in Nürnberg 
sagte: Es „… darf (…) keine Frage der Herkunft sein, sondern es muss für jeden klar sein: 
Jeder, der sich mit seinem jeweiligen kulturellen Hintergrund, mit seinen Interessen, Kennt-
nissen, Erfahrungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in unserem Land einbringt, ist ein 
Gewinn für unser Land.“  

Es gilt, von der Realität einer vielfältigen Gesellschaft zu einer Normalität im Umgang mitei-
nander zu kommen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Etablierung von Willkommensstrukturen in Kommunen  
- Kriterien und Maßstäbe 
 
Dr. Burak Copur, Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen 
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Willkommenskultur konkret: 
Beispiele aus der Praxis 
 
 Einbürgerungslotsen der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
Tülin Akkoç, Leitung des Projekts Einbürgerung „Ich bin Hamburger“ 
 

 Das Hamburg Welcome Center 
 
Birte Steller, Leiterin des HWC 
 

 „Dialog in Deutsch“ 
 
Uta Keite, Bürgerengagement und Direktion Bücherhallen Hamburg 
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Interkulturelle Öffnung der Verwaltung –  
Schlaglichter aus den Städten 
 
 Hamburg 

 
Stefan Müller, Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg 
 

 Münster 
 
Michael Willamowski, 
Leiter des Personal- und Organisationsamtes der Stadt Münster 
 

 Osnabrück 
 
Elke Kölpin und Hülliye Zengin, 
Fachbereich Personal und Organisation der Stadt Osnabrück 
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Münster: Interkulturelle Personalentwicklung – ein Gemein-
schaftsprojekt der Städte Münster, Bielefeld und Hamm 
 
Michael Willamowski, Leiter des Personal- und Organisationsamtes der Stadt Münster 
 
Ausgangslage: 
 
In Münster leben ca. 295.000 Einwohnerinnen und Einwohner, von denen am 31.12.2011 
61.539 Personen (20,76 %) eine Migrationsvorgeschichte aufwiesen. 22.343 Menschen hier-
von sind Ausländerinnen und Ausländer. Prägend für Münster ist, dass es dabei keine 
dominierende ausländische Bevölkerungsgruppe gibt, sondern vielmehr eine große Vielfalt 
feststellbar ist.  
 
2008 wurde das Migrationsleitbild einstimmig vom Rat der Stadt Münster beschlossen. Für 
den Bereich Personalentwicklung/-fortbildung wurde folgendes Leitziel mit Teilzielen be-
schlossen:  
 
Leitziel: 
 
 Wir setzen uns zum Ziel, eine gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen 

in Arbeits- und Bildungsprozessen voranzutreiben. Dazu wollen wir unter anderem auch 
Maßnahmen zur Förderung der interkulturellen Kompetenz finanzieren und durchführen.  

 
Teilziele: 
 
 Wir wollen die Stadtverwaltung stärker als bisher als Arbeitsplatz für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit Migrationsvorgeschichte öffnen. 
 Wir beabsichtigen, durch permanente und obligatorische Fortbildungen für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter die interkulturelle Offenheit und Kompetenz der Stadtverwaltung zu 
fördern.  

 Innerhalb der Stadtverwaltung sollen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um Wissen 
über interkulturelle Kompetenz, Migration und Integration auszutauschen und in diesen 
Bereichen voneinander zu lernen. 

 Wir streben eine Zertifizierung von Betrieben und Einrichtungen im Hinblick auf ihre inter-
kulturelle Kompetenz an und werden solche Initiativen aktiv unterstützen. 

 
2010 und 2012 wurde über die Umsetzung der im Migrationsleitbild genannten Ziele in einem 
Monitoring dem Rat berichtet. Zu dem Bereich der interkulturellen Personalentwicklung und 
Fortbildung ist leider nur in Teilbereichen empirisch belastbare Daten vorhanden. So wurde 
zwar vor einigen Jahren in Münster eine Geburtsortecodierung eingeführt, es liegen jedoch 
nur für ca. 50 % der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Datensätze mit den Ge-
burtsorten vor. Von dieser Gruppe verfügen 5,37 % über eine Migrationsvorgeschichte. Bei 
den Auszubildenden und Anwärtern haben bereits 13 % Migrationserfahrung. 
 
Gemeinschaftsprojekt zur Interkulturellen Personalentwicklung 
 
2010 und 2011 haben die Städte Münster, Bielefeld und Hamm mit Unterstützung des Lan-
des NRW ein Gemeinschaftsprojekt zur Interkulturellen Personalentwicklung durchgeführt. 
Der Schwerpunkt wurde dabei auf die Bereiche Ausbildung und Fortbildung gelegt. Folgende 
Fragen waren für das Projekt leitend: 
 
 Wo bestehen Erfahrungen zum Bereich Ausbildung? 
 Wie können wir Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationsvorgeschichte gewinnen? 
 Was macht Städte als attraktiver Arbeitergeber aus? 
 Welche Formen interkultureller Fortbildung praktizieren wir? 
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 Was haben damit erreicht? 
 Wie sollte ein Lernansatz aussehen? 
 Von wem können wir lernen? 
 
Als Ergebnisse konnten festgehalten werden: 
 
 Die klassische Fortbildung im Sinne eines Wissensvermittlung hat nur eine geringe Wir-

kung. Interkulturelle Kompetenz ist eine Frage der Haltung, die unterschiedlich nach 
Aufgabenbereichen und Organisationen gebildet oder ausgebildet werden muss.  

 Der Ausbau interkultureller Kompetenz braucht eine positive Aus- und Denkrichtung – sie 
ist nicht problembehaftet. 

 Auszubildende haben ein zu geringes Wissen über Kommunen als Ausbildungsbetrieb. 
 Unsere Internetangebote sind nicht ausreichend. 
 Hilfreich ist, Eltern als Zielgruppe von Informationen zu sehen. 
 Einige Unternehmen und Behörden setzen zunehmend auf persönliche Vorstellungsge-

spräche und weniger auf Tests. 
 
Jede Stadt hat am Ende des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit eigene Hand-
lungsempfehlungen entwickelt. Münster hat sich folgende Handlungsempfehlungen 
gegeben: 
 
 Im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung besteht die Möglichkeit, im Zielbereich 

Kundenorientierung Ziele zur interkulturellen Kompetenz zu vereinbaren. 
 Schülerinnen und Schülern werden besser über städtische Ausbildungsangebote infor-

mieren. 
 Praktika nehmen zukünftig eine Schlüsselrolle im kommunalen Arbeitgebermarketing ein.  
 Den ausländischen Vereinen, Treffpunkten etc. werden regelmäßig die Stellenausschrei-

bungen zur Verfügung gestellt. 
 Eltern von Auszubildenden werden zu Informationsabenden eingeladen.  
 
 
Fortführung der Arbeiten zur Interkulturellen Personalentwicklung notwendig 
 
Die Münsteraner "Koordinierungsstelle für Migration und interkulturelle Angelegenheiten" hat 
die Befassung mit dem Thema der Interkulturellen Personalentwicklung in verschiedenen 
Veranstaltungen, Workshops und Projekten fortgeführt.  
 
2011 gab es einen Austausch unter dem Motto "Personal gewinnen, sichern, entwickeln" mit 
dem Integrationsrat der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, weiteren Städten 
und örtlichen Betrieben. 
 
2012 wurden in einem gemeinsamen Austausch mit der Fachhochschule Münster und der 
Wirtschaftsförderung Münster für Unternehmen, städtische Gesellschaften und andere Inte-
ressierte "Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung im Personalwesen" diskutiert. Besondere 
Bedeutung kommt hier dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz, anonymisierten Bewer-
bungsverfahren und erfolgreicher Netzwerkarbeit zu.  
 
Die Stadt Münster wird sich weiter für eine gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller 
Menschen auch in Arbeits- und Bildungsbereichen einsetzen.  
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Zusammenfassung der Konferenz – Thesen aus der Diskussion 
 
Petra Lotzkat, Leiterin des Amtes für Arbeit und Integration  
der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
 
1. Wir stellen einen Paradigmenwechsel fest. Im Wettbewerb der Städte und Regionen 

werden die Gestaltung der „Willkommenskultur“ und der „Anerkennungskultur“ zu zentra-
len städtischen Strategien – und zugleich zu Wettbewerbsfaktoren. Während die 
Anerkennungskultur auf die bereits bei uns lebenden Menschen aus anderen Herkunfts-
ländern ausgerichtet ist, umwirbt die Willkommenskultur die neu zugewanderten 
Menschen oder auch die Menschen, um deren Zuwanderung wir uns aktiv bemühen 
(müssen). Willkommenskultur und Anerkennungskultur sind somit zwei Seiten der Inter-
kulturellen Öffnung der Städte. 
 

2. Willkommenskultur, Anerkennungskultur zu gestalten, ist eine gesamtstädtische Aufgabe, 
ist Aufgabe der Zivil-/Bürgergesellschaft. Nur so erfüllen wir ein „Wir-Konzept“ tatsächlich 
mit Leben. Integrationsleistungen sind somit sowohl von denen zu erbringen, die „immer 
schon“ in unseren Städten gelebt haben, als auch von denen, die neu in unsere Städte 
kommen und sich hier ihre Zukunft aufbauen wollen. 
 

3. Teilhabe zu ermöglichen und Vielfalt zu leben, setzt den Dialog voraus. Nur im Dialog 
können wir Wissen austauschen, Verständnis entwickeln, Haltungen überprüfen. Spra-
che verbindet hierbei. Menschen früh und nachhaltig zu ermöglichen, die 
Ankunftssprache zu erlernen und sich in dieser auch niedrigschwellig zu erproben, ist 
Grundvoraussetzung für den Dialog und die Teilhabe am sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Leben. Ein (finanzielles) Engagement der Städte und des Bundes ist hier 
nach wie vor erforderlich. 
 

4. Interkulturelle Öffnung braucht Promotoren, braucht Botschafter. Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund übernehmen diese Funktion in Projekten oder in den Regeldiens-
ten (z.B. Einbürgerungslotsen, Mitglieder von Integrationsbeiräten). Um diese Rolle bzw. 
diese Mittlerfunktion gut ausüben zu können, ist eine entsprechende Qualifizierung auch 
und gerade der vielen ehrenamtlich Tätigen erforderlich. 
 

5. Wir können von den Projekten und den Erfahrungen anderer Städte lernen. Dennoch 
braucht jede Stadt ihre eigene Strategie der Interkulturelle Öffnung, die anknüpft an die 
Geschichte und das Selbstverständnis des Gemeinwesens. In Hamburg ist dies bei-
spielsweise der Hafen, und in Osnabrück der Friedensvertrag. 
 

6. Die Interkulturelle Öffnung der Städte bedarf nicht nur einer an die eigene Geschichte 
anknüpfende Strategie und Philosophie sondern auch klare Ziele und Maßstäbe. Nur so 
kann Verbindlichkeit des Handelns aller für das Gemeinwesen Verantwortlichen erzeugt 
werden. Dies kann im internationalen Vergleich beispielsweise die Auseinandersetzung 
mit dem MIPEX (migrant integration policy index) oder auch die Auseinandersetzung mit 
selbst gestellten Zielwerten und Indikatoren (Hamburg). Auch die Einbindung dieses 
Themas in das Beurteilungswesen (München) oder in die Leistungsorientierte Bezahlung 
(Münster) fördert die Verbindlichkeit. 
 

7. Interkulturelle Öffnung braucht neben verbindlichen Strukturen kleine, „bodenständi-
ge“ Projekte, in denen das Miteinander gelebt werden kann. 


